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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ortsteilrat Vieselbach 19.05.2022 öffentlich Entscheidung 
    

 

 
Beschlussvorschlag 

Entsprechend § 17 (2a) i.V.m. § 18 (b), Anlage 5 der Hauptsatzung der Stadt Erfurt, werden dem  

Gesangsverein Vieselbach e.V. zur Vorbereitung und Durchführung des Lindenfestes finanzielle 

Mittel in Höhe von 200,00 EUR zur Verfügung  gestellt.  

Die bereitgestellten Mittel können u.a. für den Kauf von Bastel- und Dekorationsmaterial, Flyer, 

für das Honorar des Musikers sowie für die mit der Veranstaltung entstehenden Kosten und 

Gebühren eingesetzt werden. 

Bereits getätigte Ausgaben werden anerkannt. 

 

 

 

19.05.2022, gez. C. Poloczek-Becher    
Datum, Unterschrift 

 

  

 

Ortsteilbürgermeister/in 

Ortsteil Vieselbach 

    

Titel der Drucksache: 

Verwendung der Mittel nach § 16 der 

Ortsteilverfassung - Gesangsverein Vieselbach 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Dem ografisches Controlling x Nein  Ja, siehe Anlage 

F inanzielle Auswirkungen  Nein x Ja → Nu tzen/Einsparung x Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

D e ckung im Haushalt  Nein x Ja Gesamtkosten 200,00 EUR 

   ↓ 
 

 2022 2023 2024 2025 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben 200,00 EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  D e ckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

F ristwahrung 

 Ja x Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 
Sachverhalt 

Der  Gesangsverein Vieselbach e.V. beantragt gemäß Bedarfsmeldung zur Vorbereitung und 

Durchführung des Lindenfestes finanzielle Mittel in Höhe von 200,00 EUR. 
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